
Maximale Schadenfeststellung durch 
ein unabhängiges, qualifi ziertes Gutachten.



Unfallschaden, Motor-
schaden, Sturmschaden?

Ein Schaden hat viele Gesichter und Ursa-
chen, die sich oft nicht auf den ersten Blick 
zeigen und unangenehme Folgen haben kön-
nen. Deshalb ist es häufig von Vorteil, einen 
neutralen Experten hinzuzuziehen, der den 
entstandenen Schaden unparteiisch und 
kompetent beurteilt sowie bei der Festlegung 
des Schadenersatzanspruches mit Rat und 
Tat zur Seite steht.

Als zertifizierter, freier Sachverständiger ferti-
ge ich seit nahezu 25 Jahren hochqualifizierte 
Gutachten und garantiere absolute Unabhän-
gigkeit. Es ist mein Bestreben, alle Ansprüche 
des Geschädigten innerhalb kürzester Zeit zu 
ermitteln. Mein Tätigkeitsgebiet umfasst hier-
bei einen Umkreis von ca. 100 km einschließ-
lich Österreich und Tschechien.



Stets aktuell - 
Gutachten unter der Lupe

Als zusätzlichen Service biete ich eine kosten-
lose Überprüfung bestehender Gutachten an. 
Präzise und zuverlässig wird unter Beachtung 
der geltenden Rechtsprechung festgestellt, 
ob der Schaden vollständig erfasst und keine 
Kürzung der Ansprüche vorgenommen wur-
de. So können Sie der Schadenregulierung 
und -abwicklung gelassen entgegensehen.

Detaillierte Informationen und Vorgehens-
weisen erläutere ich Ihnen gerne persönlich. 
Sprechen Sie mich an, ich bin für Sie da!



Beweissicherung

Im Rahmen eines Beweissicherungsgut-
achtens wird eine umfassende Untersu-
chung und Dokumentation von allen scha-
denrelevanten Spuren (z. B. Standort der 
Fahrzeuge nach dem Unfall, Blockier-, 
Brems- und Schleuderspuren, Einbruch-
spuren etc.) durchgeführt. Eine Überprü-
fung zur Feststellung der Unfallfreiheit und 
die Gegenüberstellung von unfallbeteiligten 
Fahrzeugen können ebenfalls Bestandteil ei-
nes Gutachtens zur Beweissicherung sein.

Diese Expertise dient einer schlüssigen und 
detaillierten Beweisführung und hat die Si-
cherung des Verfahrens zum Ziel. Nur eine 
lückenlos aufgeführte Dokumentation ge-
währleistet einen Schutz vor ungerecht-
fertigten Schadenersatzforderungen, Min-
derungen des Schadenfreiheitsrabattes 
und anderen wirtschaftlichen Nachteilen.

Blockier-, Brems- 
und Schleuderspuren
Gegenüberstellung / 
Kompatibilitätsprüfung
Feststellung der Unfallfreiheit



Schadengutachten
im Haftpflicht- bzw. Kaskofall 
zur Ermittlung von

Bewertung
Ermittlung des Einkaufs-, Verkaufs- und 
Wiederbeschaffungswertes bzw. 
Marktwertanalyse für

Reparaturkosten
Wertminderung
Wiederbeschaffungswert
Restwert
Nutzungsausfall
Wiederbeschaffungsdauer
130% Grenze
Feststellung Reparatur-
bzw. Totalschaden

Kraftfahrzeuge aller Art
Land-, Forst- und Baumaschinen
Anhänger und Auflieger
Wohnanhänger und -mobile
Oldtimer und Liebhaberfahrzeuge



Aggregatschaden

Sind Motor, Getriebe etc. beschädigt, spricht 
man von einem sogenannten Aggregatscha-
den.

In diesem Zusammenhang stellt sich häufig 
die Frage nach Ursache, Umfang und die 
eventuelle Möglichkeit einer wirtschaftlichen 
Reparatur. Darüber hinaus können unter an-
derem Verantwortlichkeiten geklärt, Brandver-
läufe analysiert sowie fehlerhafte Altreparatu-
ren aufgedeckt werden.

Motor- und Getriebeschaden
Kühl- und Notstromaggregatschaden
Geräteschaden jeglicher Art



Allgemeiner 
Haftpflichtschaden

Hausrat und Gebäude
Wasserschaden
Brandschaden
Beweissicherung

Der allgemeine Haftpflichtschaden findet 
seinen Ursprung im täglichen Leben. Ein 
vergessener Wasserhahn, der zur Über-
schwemmung führt, das Brandloch im Fuß-
boden bis hin zum beschädigten Gartenzaun 
- diese Schäden können sehr schnell zu einer 
kostspieligen Angelegenheit werden. Wie im 
Kfz-Bereich haben Sie auch hier das Recht, 
zur Festlegung Ihrer Ansprüche einen unab-
hängigen Sachverständigen zu beauftragen. 
Neben der Ursachenprüfung werden die vor-
handenen Schäden sachkundig ermittelt, do-
kumentiert und die Beweise gesichert.



Havarieschaden

Waren- bzw. Güterschaden 
jeglicher Art 
Transportschaden

Eine Havarie - bezogen auf den Straßenver-
kehr - ist ein Schadenereignis, bei dem ein 
Fracht führendes Fahrzeug und dessen La-
dung in Mitleidenschaft gezogen wurden. Da-
bei geht es nicht um den Schaden am Fahr-
zeug, sondern um die Waren oder Güter, die 
sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Fahrzeug 
befanden. Im Rahmen des Havariekommis-
sariats wird der Schaden direkt an der Unfall-
stelle oder der verbrachten Lagerstelle doku-
mentiert. 

Unter den Begriff Havarie fallen auch Wa-
ren- und Güterschäden, die unabhängig von 
einem Unfall durch fehlerhaftes Handling be-
reits am Lagerort verursacht wurden. 

Des Weiteren werden Verpackung, Verla-
dung, Schadenursache und Schadenumfang 
bewertet, Maßnahmen zur Schadenminde-
rung eingeleitet und eine bestmögliche Ver-
wertung bzw. Entsorgung sichergestellt.



MEHR INFORMATIONEN?
RUFEN SIE MICH AN

0171 - 9907202

Anton Kriszt
Oberes Bergfeld 22
94136 Thyrnau

Tel.: 0 85 01 - 91 45 11
Fax: 0 85 01 - 91 45 13
Mobil: 0 171 - 990 72 02

Web:	 www.svb-kriszt.de
Mail:    info@svb-kriszt.de

DER 24H-INFORMATIONSSERVICE -
UNBÜROKRATISCH UND PRÄZISE

Nach meiner Besichtigung erhalten Sie innerhalb 
von 24 Stunden eine fundierte Aussage über 
Schadenhöhe und zu erwartende Reparaturkosten, 
eine eventuelle Wertminderung sowie den Wieder-
beschaffungs- und Restwert.

Sachverständigenbüro:

Zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert)
für Kfz-Schäden und -Bewertung - anerkannt vom BVSK




